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Anwesenheitsliste

Anwesend waren:
	Stimmberechtigt: 1. Bürgermeister
	

	Meixner, Klaus
	

	Stimmberechtigt: 2. Bürgermeister
	

	Eyrainer, Marinus
	

	Stimmberechtigt: 3. Bürgermeister
	

	Niggl, Thomas
	

	Stimmberechtigt: Gemeinderatsmitglied
	

	Berchtold, Martin
	

	Drexl, Maria
	

	Ellmeier, Kathleen
	

	Gruber, Regina
	

	Kirchberger, Florian
	

	Dr. Klamt, Brigitte
	

	Maier, Hans
	

	Stadler, Thomas
	

	Stöger, Margarete
	

	Waldschütz, Marinus
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Fehlend:
	Stimmberechtigt: Gemeinderatsmitglied
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	Entschuldigt fehlend
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	Entschuldigt fehlend

	Nirschl, Franz Anian
	Entschuldigt fehlend

	Waldschütz, Klaus
	Entschuldigt fehlend
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	TOP 01
	Bekanntgabe der Tagesordnung

	

	
	

	
	


[bookmark: BEGINTextSachvortragProtokoll]Sachvortrag:

Bürgermeister Meixner stellte die ordnungsgemäße Sitzungsladung und die Beschlussfähigkeit fest.

Die Tagesordnung wurde den Gemeinderatsmitgliedern bekannt gegeben.

[bookmark: ENDTextSachvortragProtokoll]Gegen die Tagesordnung bestanden keine Einwände.



	TOP 02
	Genehmigung der Sitzungsniederschrift

	

	
	

	
	


Sachvortrag:

Die Sitzungsniederschrift wurde den Gemeinderatsmitgliedern über das Ratsinformationssystem zur Verfügung gestellt.
[bookmark: BEGINTextBeschluss]
Beschluss:

[bookmark: ENDTextBeschluss]Der Gemeinderat der Gemeinde Irschenberg genehmigt die Niederschrift vom 15.12.2025.
[bookmark: BEGINTextAbstimmung]
Abstimmungsergebnis:

	Ja-Stimmen:
	13

	Nein-Stimmen:
	0

	Persönlich beteiligt:
	0

	Anwesende Mitglieder:
	13


[bookmark: ENDTextAbstimmung] 



	TOP 03
	Bauanträge

	

	
	

	
	




	TOP 03 A
	Antrag auf Vorbescheid zum Abbruch eines bestehenden Wohnhauses und Neuerrichtung eines Wohnhauses als Ersatzbau, Obholz 2, FlNr. 1261 Gemarkung Irschenberg 

	

	
	

	
	


Sachvortrag:
Im Rahmen einer Bauvoranfrage wird der Abbruch eines bestehenden Wohnhauses und die Neuerrichtung eines Wohnhauses als Ersatzbau auf dem Grundstück Obholz 2, FlNr. 1261 Gemarkung Irschenberg beantragt. Der Ersatzbau soll in den Abmessungen 9,99 m x 8,49 m und einer Wandhöhe von ca. 6,51 m errichtet werden. Die Überdachung wird zudem in Richtung Süden um 3,00 m erweitert.

In der Bauvoranfrage sollen folgende Fragen beantwortet werden:
Ist der Antragstitel durchführbar?
Ist die geplante Art/das geplante Maß der Nutzung zulässig?
Ist die geplante Gestaltung zulässig?

Das Bauvorhaben ist zulässig sofern es die Voraussetzung nach § 35 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauGB erfüllt.
Die zulässige Errichtung kann derzeit nicht nachgewiesen werden, da eine Baugenehmigung für das bestehende Gebäude im Archiv nicht vorhanden ist. Ein Nachweis der zulässigen Errichtung ist nachzureichen. Für einen Neubau muss das Gebäude Missstände aufweisen. Ein Nachweis ist dem Antrag nicht beigefügt. Weiter muss das Gebäude durch den Eigentümer selbst genutzt werden. Dies konnte im Rahmen einer melderechtlichen Auskunft bestätigt werden.

Der Außenbereich ist grundsätzlich von Bebauung freizuhalten. Sofern die bereits aufgeführten Nachweise erbracht werden, erscheint das Bauvorhaben in den Grundmaßen 9,99 m x 8,49 m zulässig. Die Maße haben sich zum Bestand nur leicht erhöht.

Die Zufahrt erfolgt über eine Gemeindestraße.
Die Schmutzwasserentsorgung erfolgt über eine Kleinkläranlage.
Die Regenentwässerung erfolgt auf dem Baugrundstück.
Im Flächennutzungsplan ist landwirtschaftliche Fläche dargestellt.
Die Trinkwasserversorgung erfolgt über die gemeindliche Wasserversorgung.
Nachbarunterschriften sind vorhanden. Auch fehlen die Angaben im Antrag.

Das Bauvorhaben wurde in der Bauausschusssitzung vom 19.01.2026 vorberaten und dem Gemeinderat die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens empfohlen. Die fehlenden Unterlagen sind nachzureichen und der Plan anzupassen, da hier erheblich Mängel vorliegen (z.B. fehlendes Obergeschoss, Ansichten unstimmig).

Beschluss:

Der Gemeinderat der Gemeinde Irschenberg erteilt dem beantragten Bauvorhaben das gemeindliche Einvernehmen. Die Pläne sind anzupassen und die fehlenden Unterlagen nachzureichen.

Abstimmungsergebnis:

	Ja-Stimmen:
	13

	Nein-Stimmen:
	0

	Persönlich beteiligt:
	0

	Anwesende Mitglieder:
	13


 



	TOP 03 B
	Neubau einer Hackschnitzelheizung mit Hackschnitzellager an das bestehende Sägewerk, Fußstall 4, FlNr. 1461 Gemarkung Niklasreuth

	

	
	

	
	


Sachvortrag:

Auf dem Grundstück Fußstall 4, FlNr. 1461 Gemarkung Niklasreuth wird der Neubau einer Hackschnitzelheizung mit Hackschnitzellager an das bestehende Sägewerk beantragt. Der Anbau soll in den Abmessungen 19,75 m x 6,95 m und mit einer Wandhöhe von bis zu 7,92 m realisiert werden. Der Kamin ragt nochmals 1,88 m über das Gebäude hinaus.

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um einen Sonderbau nach Art. 2 Abs. 4 Nr. 3 BayBO.
Der Neubau einer Hackschnitzelheizung erscheint nach § 35 Abs. 4 Nr. 6 BauGB als Erweiterung eines Gewerbebetriebs zulässig.

Mit der Gemeinde und dem LRA Miesbach fand vorab eine Besichtigung und Erörterung der Zulässigkeit statt. Die Dachform wurde in diesem Gespräch bereits thematisiert. Aufgrund der Befüllung kann die Dachform nicht an den Bestand anpasst werden.

Die Zufahrt erfolgt über die Staatsstraße.
Die Schmutzwasserentsorgung ist nicht erforderlich.
Die Regenentwässerung erfolgt auf dem Baugrundstück.
Im Flächennutzungsplan ist ein Sondergebiet Sägewerk dargestellt.
Die Trinkwasserversorgung ist nicht erforderlich.
Nachbarunterschriften sind nicht vorhanden.
Die Löschwasserversorgung kann durch die gemeindliche Trinkwasserversorgung nicht ausreichend sichergestellt werden. Zur gesicherten Erschließung ist durch den Bauherrn die Löschwasserversorgung eigenständig sicherzustellen.
Das Bauvorhaben liegt im festgesetzten Überschwemmungsgebiet der Leitzach.

Das Bauvorhaben wurde in der Bauausschusssitzung vom 19.01.2026 vorberaten und dem Gemeinderat die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens empfohlen.

Beschluss:

Der Gemeinderat der Gemeinde Irschenberg erteilt dem beantragen Bauvorhaben das gemeindliche Einvernehmen.

Abstimmungsergebnis:

	Ja-Stimmen:
	13

	Nein-Stimmen:
	0

	Persönlich beteiligt:
	0

	Anwesende Mitglieder:
	13


 



	TOP 03 C
	Neubau eines Wohngebäudes mit 2 Wohneinheiten und Doppelgarage, Bäckerleiten 7 FlNr. 72/13 Gemarkung Irschenberg

	

	
	

	
	


Sachvortrag:

Der Neubau eines Wohngebäudes mit 2 Wohneinheiten und Doppelgarage auf dem Grundstück Bäckerleiten 7 FlNr. 72/13 Gemarkung Irschenberg wurde in der Sitzung vom 17.11.2025 bereits behandelt und das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Durch die untere Bauaufsichtsbehörde kamen vereinzelte Nachforderung zum Bauvorhaben. Hier kam unter anderem der Hinweis, dass das Bauvorhaben den Festsetzungen des Bebauungsplans widerspricht und nicht ohne eine Bebauungsplanänderung genehmigungsfähig ist. Von einer Bebauungsplanänderung könnte nur abgesehen werden, wenn die Gemeinde das gemeindliche Einvernehmen im Rahmen des Bauturbos nach §36a Abs. 1 BauGB erteilt.
Eine Befreiung nach Art. 31 Abs. 3 BauGB erscheint hier möglich.

Die Zufahrt erfolgt über die Gemeindestraße Bäckerleiten.
Die Schmutzwasserentsorgung erfolgt über die gemeindliche Schmutzwasserleitung.
Die Niederschlagsentwässerung erfolgt auf dem Baugrundstück.
Im Flächennutzungsplan ist eine Fläche für Wohnbebauung dargestellt.
Die Trinkwasserversorgung erfolgt über die gemeindliche Wasserversorgung.
Nachbarunterschriften sind vorhanden.

Das Bauvorhaben wurde in der Bauausschusssitzung vom 19.01.2026 vorberaten und dem Gemeinderat die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens empfohlen.

Beschluss:

Der Gemeinderat der Gemeinde Irschenberg erteilt dem beantragten Bauvorhaben die Zustimmung nach §36a BauGB.

Abstimmungsergebnis:

	Ja-Stimmen:
	13

	Nein-Stimmen:
	0

	Persönlich beteiligt:
	0

	Anwesende Mitglieder:
	13


 



	TOP 03 D
	Neubau Milchviehlaufstall mit Heulager und Laufhof, Karlinger 1, FlNr. 1086, 1091, 1098 Gemarkung Reichersdorf

	

	
	

	
	


Sachvortrag:

An der Hofstelle Karlinger 1, FlNr. 1086, 1091, 1098 Gemarkung Reichersdorf wird der Neubau eines Milchviehlaufstalls (36,0 m x 23,40 m) mit Heulager (20m x 17,90m mit Technikraum 4,5m x5,0m) und Laufhof (6,80m x 25,95m und 6,0m x 9,30m) und einer Wandhöhe bis zu 6,50 m beantragt. Ein bestehender Stadl wird aufgrund des Neubaus abgebrochen.

Das Bauvorhaben befindet sich im Außenbereich und erscheint aufgrund der landwirtschaftlichen Privilegierung als zulässig nach §35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB.

Eine Abweichung nach Art. 63 Abs. 2 BayBO wird von den Abstandflächen und Erfordernis einer Brandwand beantragt.
Die Abstandflächen überdecken sich im Bereich der bestehenden Maschinenhalle um 24,94 m². Weiter wurde der Verzicht einer Brandwand aufgrund der Überschreitung des Volumens ab 10.000 m³ Brutto-Rauminhalt beantragt. Beantragt ist ein Volumen von 10.948,45 m³. Ein Bau ohne Brandwand erfolgt auf eigene Gefahr.

Die Zufahrt erfolgt über eine Gemeindestraße.
Die Schmutzwasserentsorgung erfolgt über die Güllegrube.
Die Regenentwässerung erfolgt auf dem Baugrundstück.
Im Flächennutzungsplan ist landwirtschaftliche Fläche dargestellt.
Die Trinkwasserversorgung erfolgt über eine eigene Quelle.
Nachbarunterschriften sind vorhanden.
Die Löschwasserversorgung kann durch die gemeindliche Trinkwasserversorgung nicht ausreichend sichergestellt werden. Zur gesicherten Erschließung ist durch den Bauherrn die Löschwasserversorgung eigenständig sicherzustellen.

Das Bauvorhaben wurde in der Bauausschusssitzung vom 19.01.2026 vorberaten und dem Gemeinderat die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens empfohlen.

Beschluss:

[bookmark: _Hlk219450902]Der Gemeinderat der Gemeinde Irschenberg erteilt dem beantragten Bauvorhaben das gemeindliche Einvernehmen unter Vorbehalt der landwirtschaftlichen Privilegierung.

Abstimmungsergebnis:

	Ja-Stimmen:
	13

	Nein-Stimmen:
	0

	Persönlich beteiligt:
	0

	Anwesende Mitglieder:
	13


 



	TOP 03 E
	Tektur Erweiterung UG und kleinere Grundriss- und Fassadenanpassungen, Wilparting 1 FlNr. 612/1 Gemarkung Irschenberg

	

	
	

	
	


Sachvortrag:

Im Tekturantrag zum Ersatzbau des bestehenden Gasthofs zum „Moarhof“ wurde die Erweiterung des UG und kleinere Grundriss- und Fassadenanpassungen auf dem Grundstück Wilparting 1 FlNr. 612/1 Gemarkung Irschenberg beantragt.

Das Untergeschoss wird in Richtung Osten erweitert und die Räume angepasst. Im 2. OG wurde die Betriebsleiterwohnung angepasst.

An der Fassade wurden im Osten die Fenster angepasst, der Dachaufsatz angebracht und die Einhausung am Saal angepasst. An der Nordseite sollen ebenfalls die Fenster und der Eingangsbereich angepasst werden, statt zweier Türen mit Balkon wird ein Lichtschlitz am Querbau eingefügt und der Aufgang zur Betriebsleiterwohnung angepasst. An der Westansicht wurde die PV-Anlage ergänzt, der Dachaufsatz ergänzt und die Einhausung am Querbau und am Saal angepasst. Im Bereich der Südansicht wurde die PV-Anlage reduziert, die Fenster geändert, Zugänge angepasst und die Verschalung am Querbau angepasst. Der Baukörper wird durch die Tektur nicht vergrößert. Der geplante Baubeginn ist im Frühjahr 2026.

Die Tektur erscheint als zulässig nach § 35 Abs. 4 Nr. 6 BauGB.

Die Zufahrt erfolgt über eine Gemeindestraße.
Die Schmutzwasserentsorgung wird über die öffentliche Schmutzwasserentsorgung sichergestellt. Die Pumpstation ist vom Betreiber zu errichten und zu unterhalten.
Die Regenentwässerung erfolgt auf dem Baugrundstück.
Im Flächennutzungsplan ist eine landwirtschaftliche Fläche dargestellt.
Die Trinkwasserversorgung erfolgt über die gemeindliche Trinkwasserversorgung.
Nachbarunterschriften sind nicht vorhanden.

Das Bauvorhaben wurde in der Bauausschusssitzung vom 19.01.2026 vorberaten und dem Gemeinderat die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens empfohlen.

GR Kirchberger merkte an, dass seines Erachtens keine Privilegierung vorliegt und stattdessen ein vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt werden hätte müssen. Hier hätte man auch eine finanzielle Beteiligung am Fußweg oder am Wanderweg nach Alb einbeziehen können.
Die Pläne wurden jedoch so vom Landratsamt genehmigt.

Beschluss:

Der Gemeinderat der Gemeinde Irschenberg erteilt der beantragten Tektur das gemeindliche Einvernehmen.

Abstimmungsergebnis:

	Ja-Stimmen:
	12

	Nein-Stimmen:
	1

	Persönlich beteiligt:
	0

	Anwesende Mitglieder:
	13


 



	TOP 03 F
	Umbau/Umnutzung des besteh. landw. Anwesens zu insgesamt 3 WE und einer Ferienwohnung, Anbau einer Außentreppe, Bichl 1 FlNr. 1630 Niklasreuth

	

	
	

	
	


Sachvortrag:

Auf dem Grundstück Bichl 1 FlNr. 1630 Gemarkung Niklasreuth wird der Umbau/die Umnutzung des bestehenden landwirtschaftlichen Anwesens zu insgesamt 3 Wohneinheiten und einer Ferienwohnung mit Anbau einer Außentreppe beantragt.

Das Bauvorhaben befindet sich im Außenbereich. Die Beurteilung zur Genehmigungsfähigkeit richtet sich nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB für die Ferienwohnung und nach § 35 Abs. 4 Nr. 1 BauGB für den weiteren Ausbau der Wohnungen.

Die Zufahrt erfolgt über eine Gemeindestraße.
Die Schmutzwasserentsorgung erfolgt über eine Kleinkläranlage.
Die Regenentwässerung erfolgt auf dem Baugrundstück.
Im Flächennutzungsplan ist landwirtschaftliche Fläche dargestellt.
Die Trinkwasserversorgung erfolgt über WVA Wasserversorgungsverein Großer Stein.
Nachbarunterschriften sind nicht vorhanden.
Die Löschwasserversorgung kann durch die gemeindliche Trinkwasserversorgung nicht ausreichend sichergestellt werden. Zur gesicherten Erschließung ist durch den Bauherrn die Löschwasserversorgung sicherzustellen.

Das Bauvorhaben wurde in der Bauausschusssitzung vom 19.01.2026 vorberaten und dem Gemeinderat die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens empfohlen.

Beschluss:

Der Gemeinderat der Gemeinde Irschenberg erteilt dem beantragten Bauvorhaben das gemeindliche Einvernehmen unter Vorbehalt der landwirtschaftlichen Privilegierung.

Abstimmungsergebnis:

	Ja-Stimmen:
	13

	Nein-Stimmen:
	0

	Persönlich beteiligt:
	0

	Anwesende Mitglieder:
	13


 



	TOP 04
	Bekanntgabe des Haushaltsergebnisses 2025

	

	
	

	
	


Sachvortrag:

Der Verwaltungshaushalt hatte eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 925.851,99 € erwirtschaftet. Der Jahresüberschuss im Vermögenshaushalt belief sich auf 1.686.213,68 €. Eine Kreditaufnahme war im Haushaltsjahr 2025 nicht notwendig. Im Laufe des Jahres wurden insgesamt 2.750.000,00 € aus den Rücklagen entnommen und 1.507.920 € wieder zugeführt.

Der Jahresüberschuss des Vermögenshaushaltes wird im Haushalt 2026 bereits verwendet.

Der Verwaltungshaushalt schloss mit	10.810.202,99 €
und der Vermögenshaushalt mit	7.281.074,38 € ab.
Das Haushaltsvolumen betrug      	18.091.277,37 €.

Zum 31.12.2025 hat die Gemeinde Rücklagen in Höhe von 1.712.022,89 €.

Beschluss:

Der Gemeinderat der Gemeinde Irschenberg nimmt das Haushaltsergebnis 2025 zur Kenntnis und beauftragt den Rechnungsprüfungsausschuss mit der Prüfung des Haushalts 2025.

Abstimmungsergebnis:

	Ja-Stimmen:
	13

	Nein-Stimmen:
	0

	Persönlich beteiligt:
	0

	Anwesende Mitglieder:
	13


 



	TOP 05
	Bekanntgaben des Bürgermeisters

	

	
	

	
	


Sachvortrag:

Wanderweg Rieding
Der Wanderweg nach Rieding ist in einem schlechten Zustand. Hierzu gab es bereits eine Anfrage mit Unterschriftensammlung. Der Weg soll nun im Frühjahr bei passender Witterung vom gemeindlichen Bauhof saniert werden.



	TOP 06
	Wünsche und Anträge

	

	
	

	
	


Sachvortrag:

Offene Fragerunde im Rathaus
GR Ellmaier erkundigte sich nach der neu eingeführten „offenen Fragerunde im Rathaus“ am 09.02.2026. Grundsätzlich sei dies eine gute Idee, die endlich umgesetzt wird, jedoch ist der Termin vier Wochen vor den Kommunalwahlen „unglücklich“ und fragt ob das eine einmalige Veranstaltung sein wird.
Bürgermeister Meixner konnte dies verneinen. Das soll der Auftakt einer regelmäßigen Veranstaltung sein, auch nach den anstehenden Wahlen.
[bookmark: SitzungUhrzeitEndeOE_1]

Ende der Sitzung: 19:41 Uhr


Für die Richtigkeit:

[bookmark: SitzungLeitungVZ_1][bookmark: SitzungSchriftführerVZ_1]Klaus Meixner	
[bookmark: SitzungLeitungFunktion_1]1. Bürgermeister	Schriftführung
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